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sein; denn die Dienstvorschriften geben Freiheit,
sie je nach Kriegslage und Grad der Fühlung
reit dem Feinde vorübergehend zu modifizieren.

(Fortsetzung folgt.)

Die russische Schiessvorschrift vom Jahre 1896.

(Ergänzung zu: „Die russische Schiessvorschrift

vom Jahre 1893 für das Drei-Linien-
Gewehr." Von Freiherr von Tettau.) Leipzig
1897, Zuckschwerdt & Cie. Preis Fr. 1. 75.

Die Schrift zeigt uns, dass man auch in der
russischen Armee an der kriegsmässigen
Ausbildung rastlos arbeitet und wir finden in der
Schiessvorschrift vom Jahre 1896 viele
bemerkenswerte Punkte, von denen ich die wesentlichsten

hier berühren will; sie sagt u. a.:
„Da auf weite Entfernungen ein Zielen in

den Mittelpunkt der Scheibe fast unmöglich ist,
feiner in Anbetracht der Vereinfachung und

Gleichmässigkeit der Ausbildung, vor allem aber
der in der Praxis sich hieraus ergebenden
besseren Treffergebnisse, ist in allen Fällen unter
das Ziel (Zielaufsitzen) zu halten;" (nähert sich
somit den französischen Vorschriften). Es kommen

nur zwei Feuerarten zur Anwendung: das

Einzelfeuer und die Salve; das erstere wird auf
alle Entfernungen als langsames oder lebhaftes
abgegeben, und kann innerhalb der Grenze des

ständigen Visiers bis zur grösstmöglichen Schnelligkeit

gesteigert werden; die letztere (Salve) kommt
ebenfalls auf alle Entfernungen zur Anwendung.

„Bestimmung der Entfernungen zum Einschiessen.

* Das anwendbarste Mittel zum Bestimmen
der Entfernungen ist das Schätzen nach
Augenmass; ausserdem werden Entfernungen
bestimmt: durch Entfernungsmessen; durch
Einschiessen vermittelst Probe-Salven; durch
Nachfrage bei der Artillerie; durch Abschreiten
(in der Verteidigung). Das durch Abschätzen
oder Entfernungsmessen hergestellte Visier ist
durch Einzelschiessen zu kontrollieren.

Seite 4 und 5 findet sich eine interessante
Tabelle der Durchschlagskraft der Geschosse von
70—2100 m Entfernung. Z. B. dringt das
Geschoss auf 100 Schritt weniger tief ein als auf
200 Schritt, da das Geschoss sich, infolge der

grossen Anfangsgeschwindigkeit, auf 100 Schritt
beim Aufschlagen deformiert.

Unter „Ausführung des Schiessens" finden wir
die schon längst überall geltende Bestimmung, dass

nach jedem abgegebenen Schuss beim Einzelschiessen

gezeigt werden soll, was als ein grosser
Fortschritt in der russischen Schiessausbildung zu
betrachten ist, dagegen ist auffällig, dass sämtliche
Mannschaften einer Schiessabteilung gleichzeitig

schiessen, wodurch die Beobachtung des

einzelnen Mannes gänzlich unmöglich gemacht
wird.

Auf Seite 10—15 behandelt die Schrift die

Ausführung des Einzelschiessens auf unbekannte

Entfernungen; das Salvenschiessen; das Schiessen

bei Lösung von Aufgaben. Die Schiessbedingungen

haben gegenüber den Vorschriften vom
Jahre 1893 eine vollständige Änderung erfahren.

Die Schiessübungen des Schulschiessens, bei
welchem die Figurscheibe auf Scheibe Nr. 1

aufgeklebt wird, um die Möglichkeit zu haben,
die Abweichungen der Geschosse, welche die

Figurscheiben nicht treffen, festzustellen, sind
vermehrt worden; auf 1000 Meter findet sogar
eine Schulübung als Vorbereitung zum
Salvenschiessen auf grosse Entfernung statt.

Die Schiessübung der Kavallerie vom Pferde
auf 400 Schritt ist in Anbetracht der wesentlichen

Übelstände, welche sich beim Schiessen

dieser Übung ergeben haben, gänzlich in Fortfall

gekommen.
Der IV. Abschnitt bandelt von den Belohnungen

für gute Leistungen im Schiessen und im

Entfernungsschätzen und bestimmt unter
Anderem : Diejenigen Mannschaften, welche die für
die 2. Schiessklasse vorgeschriebenen Bedingungen
nicht erfüllen, gehen des Schützenabzeichens

verlustig. (Es dürfte auch bei uns eine ähnliche

Bestimmung eingeführt werden.) Nicht nur für
Mannschaften und Unteroffiziere sind Wett- uud

Preisschiessen vorgesehen, sondern auch für die

Offiziere; ein besonderes Kapitel ist dem

Preis-Entfernungsschätzen gewidmet. Zum Schlüsse

finden wir noch die Vorschriften des

Besichtigungsschiessens, welches sämtliche Offiziere aller

Truppen zu bestehen haben.

Die Schrift wird zum Studium empfohlen.
X.

Eidgenossenschaft.
— Wahlen. Zum Waffenchef der Artillerie: Oherst

Otto Hebhel in Thun, bisher Oberinstruktor der Artillerie.
— Kommandoübertragung. Infanterieoberst Arnold Burk-

haiter in Colombier, bisher Kommandant der Endetappe
Nr. 1, wird zum Landsturmkommandanten des

Territorialkreises 2 ernannt.
— Neubewaffnung der Artillerie. Im Nationalrat

erwähnt Kommissionspräsident Pestalozzi die Versuche

im Ausland und den bisherigen Verlauf der Versuche
in der Schweiz, er teilt das Urteil der Fachkommission
über das Krupp'sche Versuchsmodell mit. Diese betont,
dass noch weitere Versuche nötig seien, die nur in einem

längeren Kurse mit grosser Munitionsdotierung
ausschlaggebend durchgeführt werden können. Die
Expertenkommission empfiehlt die Anschaffung einer
Versuchsbatterie mit 4 Geschützen des Systems Coquerill-
Nordenfeldt, damit vergleichende Versuche mit der

Krupp'schen Batterie veranstaltet werden können, so ist
z. B. ein längerer Ausmarsch über den Brünig mit ge-

fechtsmässigem Schiessen in Aussicht genommen. Alle
diese Versuche sollen gleichzeitig über die Organisation
(Zusammensetzung der Batterie aus 4 oder 6 Geschützen)

Aufschluss geben. Die Fachkommission wünscht ferner
die Fortsetzung der Versuche mit den Feldhaubitzen.


	

